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Teilrevision des Gesetzes über die Erhebung einer
Kultussteuer von den juristischen Personen

Vom Volke beschlossen am ........

I.

Das Gesetz über die Erhebung einer Kultussteuer von juristischen
Personen vom 26. Oktober 1958 wird wie folgt geändert:

Art. 2  Abs. 1
1 Der Kanton erhebt gleichzeitig mit der Kantonssteuer von den in Arti-
kel 1 genannten juristischen Personen zu Handen der staatlich anerkannten
Landeskirchen einen jährlichen Zuschlag zur einfachen kantonalen
Gewinn- und Kapitalsteuer von 10.5 Prozent.

II.

Diese Teilrevision tritt auf den 1. Januar 2004 in Kraft.


